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Aufgrund des § 13 der Satzung des TSV in der Fassung vom 14.11.2011 gibt sich der TSV die 
nachstehende Ordnung über Ehrungen. Die Ehrenordnung gilt abteilungsübergreifend.  

§ 1 Ehrungen 

Für die Vereinsmitgliedschaft im Verein werden folgende Auszeichnungen verliehen: 

 die Vereinsnadel in Bronze für 15-jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit. 

 die Vereinsnadel in Silber für 25-jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit.  

 die Vereinsnadel in Gold für 35-jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit. 

 die Vereinsnadel in Gold mit der Jahreszahl für 45-, 50-, 55-, 60-, 65- oder 70-jährige 
ununterbrochene Vereinszugehörigkeit. 

Mitglieder und auch Nichtmitglieder können für besondere Verdienste und Leistungen für den 
Verein oder für besondere sportliche Leistungen geehrt werden. Vorschläge können von allen 
Vereinsmitgliedern bei der erweiterten Vorstandssitzung und/oder beim Vorstand eingereicht 
werden. Die Auszeichnungen sind Urkunden oder Ehrennadeln. 

Zu Ehrenmitgliedern sollen verdiente Personen ernannt werden, die den Zweck des Vereins in 
besonderem Maße gefördert haben. Die Ehrenmitgliedschaft soll eine besondere Ehrung bleiben. 

Die Ehrungen werden vom Vorstand des TSV Holm von 1910 e.V. beschlossen. 

§ 2 Verleihung 

Die Ehrungen erfolgen durch den Vorstand des TSV Holm von 1910 e.V. oder durch besonders 
beauftragte Personen. 

Die Verleihung wird im Rahmen der Mitgliederversammlung oder einer besonderen Veranstaltung 
durchgeführt. 

§ 3 Widerruf von Ehrungen und Auszeichnungen 

Die TSV-Mitgliederversammlung kann die Berufung zum Ehrenmitglied auf Antrag des TSV-
Vorstandes widerrufen, wenn der Betroffene sich seiner Ernennung als unwürdig erwiesen hat. Die 
Betroffenen sind verpflichtet, erhaltene Ehrengaben an den TSV zurückzugeben. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Ehrenordnung wurde durch den erweiterten Vorstand des TSV Holm von 1910 e.V. am 
07.05.2012 beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die vorherige Finanzordnung  
verliert somit ihre Gültigkeit.  
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